
MS PCE MADEIRA: OBERLANDESGERICHT
NÜRNBERG KANN KEINE PROSPEKTFEHLER UND
KEINE FEHLENDE PLAUSIBILITÄT FESTSTELLEN

OLG Nürnberg, Beschluss vom 11.10.2017 — Aktenzeichen: 4 U 545/17

Sachverhalt
Der Kläger verlangt von der Beklagten Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
eines Anlageberatungsvertrages. Vermittelt wurde eine Beteiligung an der MS PCE
Madeira Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG. Der Kläger macht unter anderem
geltend, der Hinweis auf eine aktuelle Markterholung und den damit verbundenen
Anstieg der Charterraten sowie auf erfreuliche Ertragsreserven sei eine im Februar
2011 zu Schiffsbeteiligungen geäußerte unzutreffende Ansicht. Das Landgericht
hat die Klage abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Berufung hat das OLG mit
Beschluss zurückgewiesen.

Entscheidung
Das OLG ist der Auffassung, dass die Darstellung zu einer aktuellen Erholung des
Marktes nicht unzutreffend war und der Kläger nicht dargelegt hat, woran der
Vermittler eine angebliche Fehlerhaftigkeit der Aussage hätte erkennen können.
Darüber hinaus kommt das Oberlandesgericht zu dem Ergebnis, dass keine
Anhaltspunkte vorgetragen wurden, aus denen sich ergeben musste, dass der im
Prospekt geschätzte Schrottwert von 3,6 Millionen USD nicht vertretbar geschätzt
wurde.

Im Ergebnis hat das Oberlandesgericht den klägerisch geltend gemachten
Prospektfehlern eine Absage erteilt.
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